
Beschluss: 

Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans 2024 der Stadt Schortens wird beschlossen und gem. der EU-

Umgebungslärmrichtlinie RL 2002/49 an das Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 

Klimaschutz übersandt.   

 

 


